AG-ASIG
Bericht der Sitzung vom 04.05.2010 in Freiburg, Bereich Diakonie

Florian Wolf stellt anhand eines vorher angefertigten und in der Runde ausgeteilten Porträts, das mit dem Fazit endet: „ Pflege auf hohem Niveau, da aber zu lange schon zu viele Patienten von zu wenig Personal versorgt werden müssen, hinterlässt die Arbeit tiefe Spuren bei den MitarbeiterInnen!“,

seine ambulante Pflegeeinrichtung vor.

Überstunden, Mehrarbeit sowie psychische Belastungen und Langzeiterkrankungen finden sich in der Einrichtung symptomatisch wieder.

Von der danach eröffneten Diskussion sind folgende Punkte hervorzuheben:
· die Rückfall- Gefahr nach einem einmal erlittenen „Burn-out“ ist sehr hoch, die   Zeitabstände zwischen den burnouts wird immer kürzer. Einfluß nehmen kann die MAV hier  z.B. über das betriebliche Eingliederunngsmanagment (BEM).
· Durch kontinuirliche Arbeitsüberlastung steigt die Mobbing- Gefahr unter den MitarbeiterInnen: wer den Streß nicht mehr verkraftet, bzw. sich dagegen wehrt, wird event. unter Druck gesetzt und ausgegrenzt.

Florian hat am Schluß noch die Frage in den Raum gestellt, ob die Mitarbeitervertretungen aus (kirchen-)arbeitsrechtlicher Sicht berechtigt sind, sozusagen aus „Notwehr“,  staatliche Stellen (Gewerbeaufsichtsamt, Berufsgenossenschaft,…) einzuschalten, um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz der MitarbeiterInnen zu gewährleisten.
Florian versucht dies bis zum nächsten Treffen der AG-ASIG am 28.09.2010 in Freiburg zu klären.
(Florian Wolf)
Bericht der Sitzung für den Bereich der Verfassten Kirche
In der Sitzung wollten wir uns über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Gefährdungsbeurteilungen beraten. Es wurde uns jedoch relativ schnell klar, dass es im Bereich der Verfassten Kirche zunächst Begrifflichkeiten zu klären gibt:

EFAS ist die Evangelische Fachstelle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, mit dieser EFAS hat die EKD einen Betreuungsvertrag abgeschlossen; die einzelnen Gliedkirchen hängen an diesem Betreuungsvertrag 

BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik ist Bestandteil dieses Betreuungsvertrages für die arbeitsmedizinische Betreuung.
EFAS-Beirat, hier sind 3 Dienstnehmervertreter entsandt (völlig unzureichend, da nicht jede Gliedkirche vertreten ist)

Kirchliches Arbeitsschutzgesetz (KArbSchutzG) ist das Kirchliche Gesetz über den Arbeitsschutz in der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 23. Oktober 2008 (ist inzwischen auf unserer Homepage www.ga-baden.de unter der Rubrik „Recht“ eingestellt)
Rechtsverordnung zur Gefährdungsbeurteilung vom 18. Mai 2010 (ist inzwischen auf unserer Homepage www.ga-baden.de unter der Rubrik „Recht“ eingestellt)

Arbeitsschutzbeauftragte/r ist von jedem Rechtsträger zu benennen (siehe § 3 KArbSchutzG).
Arbeitsschutzausschuss ist von Rechtsträgern mit mehr als 20 Mitarbeitenden zu bilden (siehe § 6 KArbSchutzG)

KoordinatorIn für Arbeitsschutz organisiert den Arbeitsschutz in der Evangelischen Landeskirche Baden (siehe § 5 KArbSchutzG).

Koordinationsausschuss für Arbeitsschutz in der Evang. Landeskirche hat die Aufgabe, grundsätzliche Anliegen des Arbeitsschutzes zu beraten und die Arbeitsschutzausschüsse der Rechtsträger zu unterstüzen (siehe § 7 KArbSchutzG)

Ortskräfte für Arbeitssicherheit haben inhaltlich die gleichen Aufgaben wie die Fachkräfte für Arbeitssicherheit (siehe hierzu auch Artikel im Rundbrief Sommer 2010 und KArbSchutzG)) werden über die Evang. Landeskirche bestellt. 
Arbeitsmedizinische Betreuung wird durch Arbeitsmediziner sichergestellt, die Arbeitsmediziner werde über den BAD entsandt (siehe hierzu auch Artikel im Rundbrief Sommer 2010)

Sicherheitsbeauftragte werden in den Einrichtungen vor Ort benannt, haben beratende Funktion und sind Mitglied im örtlichen Arbeitsschutzausschuss.

(Ulrike Kutzner)

